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LRS und Legasthenie: 
Fördermaßnahmen und Nachteilsausgleich
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Vorbemerkung:

Mit den neuen Förderrichtlinien können wir Schülerinnen und Schüler mit Legasthenie bzw. Lese- und Rechtschreibschwäche in ihrem schulischen Vorwärtskommen deutlich besser fördern, ihnen deprimierende Frustrationserlebnisse ersparen und verhindern, dass sich ihre Störung über das Fach Deutsch hinaus leistungsmindernd auch auf andere Fächer auswirkt. 

Legasthenie und Lese- und Rechtschreibschwäche werden hiermit als Teilleistungsstörung anerkannt. Als wesentliche Konsequenz für die schulische Förderung ergibt sich daraus, dass schulische Probleme dieser Kinder  n i c h t  als Folgen mangelnden Fleißes oder minderer Begabung anzusehen seien. 

Die schulischen Maßnahmen umfassen zwei Bereiche: Fördermaßnahmen und Nachteilsausgleich. 

Zu den Fördermaßnahmen:

Die Förderung soll erfolgen durch differenzierende und individualisierende Maßnahmen im Unterricht bei Schriftspracherwerb, Rechtschreiben und Sprachübungen. Zusätzlich sollen die Schulen auch besondere Förderkurse anbieten. 

Zum Nachteilsausgleich:

Bei den Maßnahmen zum Nachteilsausgleich sei hinsichtlich der Ursachen der Störungen zu differenzieren. So muss unterschieden werden zwischen Kindern, die an einer Legasthenie, also an einer Lese- und Rechtschreibstörung aufgrund erblicher oder geburtlicher Schädigung leiden (ca. 3 bis 5 % aller Schüler) und Kindern, deren Lese- und Rechtschreibschwäche durch soziale oder emotionale Einwirkung bestimmt ist (ca. 10 bis 15 % aller Schüler). Letztere sei vorübergehend und damit durch gezielte Fördermaßnahmen behebbar; Legasthenie bleibe hingegen lebenslang erhalten und könne nur marginal verbessert werden. 

Bei anerkannten Legasthenikern gelten die im Folgenden aufgeführten Hilfsmaßnahmen als verbindliche Muss-Bestimmung, bei vorliegender Lese- und Rechtschreibschwäche als Kann-Bestimmung. 

Im Einzelnen ist vorgesehen:

· Legastheniker müssen, lese- und rechtschreibschwache Schüler können von Leistungsfeststellungen befreit werden, die ausschließlich der Überprüfung der Rechtschreibsicherheit dienen, wie z.B. Diktat. 

· Bei Probearbeiten können Hilfsmaßnahmen gewährt werden, wie z.B. ein Zeitzuschlag bis zu 50 % der Arbeitszeit, verstärktes mündliches Abfragen, Vorlesen von Aufgaben, Arbeiten an der Tafel und mediale Hilfen (Zulassung technischer Hilfsmittel wie Computer oder Walkman).

· In den Fremdsprachen werden verstärkt mündliche Leistungen gefordert und auch bewertet. Bei Diktaten werden Grammatikfehler von Rechtschreibfehlern unterschieden und letztere nicht bewertet. 

· In den Fremdsprachen werden die mündlichen und schriftlichen Noten 1:1 gewichtet. 

· Keine Benotung der Rechtschrift bei schriftlichen Arbeiten, z.B. Aufsatz oder sonstigen Textproduktionen, bei denen in der Hauptsache Sprachgewandtheit, Wortschatz, Kreativität und Ausdruck im Vordergrund stehen und bewertet werden sollen. 

· Keine Benotung der Rechtschrift in anderen Fächern.

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass sich Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten leistungsmäßig nicht in anderen Fächern auswirken.

Die Förder- und Hilfsmaßnahmen sowie die Berücksichtigung bei Leistungsfeststellung und -bewertung gelten für Schüler mit anerkannter Legasthenie in allen Schularten für die gesamte Schulzeit. 

Für Schüler mit einer vorübergehenden Lese- und Rechtschreibschwäche gelten sie grundsätzlich bis einschließlich Jahrgangsstufe 10. 

Die Förderrichtlinien stellen auch sicher, dass kein Schüler wegen seiner Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten am Übertritt an weiterführende Schulen gehindert werden soll, wenn Aussicht besteht, dass der Schüler an der gewählten Schulart mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann.

Die neuen Förderrichtlinien gelten für alle Schularten. 
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